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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1995

Index

20/02 Familienrecht

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

EheG §66;

PG 1965 §19 Abs1;

Rechtssatz

Für den Anspruch auf den Versorgungsgenuß der früheren Ehefrau kommt es nicht auf den Verschuldensausspruch im

Scheidungsurteil, die Unterhaltsp icht nach § 66  EheG oder darauf an, ob der Beamte zur Zeit seines Todes seiner

früheren Ehefrau tatsächlich Unterhalt leistete. Gesetzliche Voraussetzung für den Anspruch auf Versorgungsgenuß

der früheren Ehefrau ist vielmehr, daß der Verp ichtungsgrund für die Unterhaltsleistung in einem gerichtlichen

Leistungsurteil, in einem gerichtlichen Vergleich oder in einer vor der Au ösung oder Nichtigerklärung der Ehe

abgeschlossenen schriftlichen Vereinbarung besteht.
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